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Richtlinien für die Vergabe von Mitteln derSt�dien-Erfolgs-Hilfe der TU Wien �nd HTU Wiengültig ab 01.03.2025
1. Zielsetz�ngDie Studien-Erfolgs-Hilfe der TU Wien und HTU Wien ist eine Überbrückungshilfe und Förderungfür Studierende der Technischen Universität Wien, die in eine Notl#ge ger#ten sind oder eineher#usfordernde Situ#tion erleben. Zusätzlich ist das Fortsetzen des Studiums, deren Status einesprüfungsaktiven Studierenden (16 ECTS / Jahr) oder der Abschluss des Studiums dadurch gefährdetoder erschwert. D#s Ziel ist, dem_r Studierenden n#chh#ltig d#s Fortsetzen des Studiums, d#serreichen des St#tus eines prüfungs#ktiven Studierenden oder den Abschluss des Studiums zuermöglichen. Insbesondere werden Studierende mit Kind gefördert.
2. Vora�ssetz�ngen für den Bez�g der St�dien-Erfolgs-Hilfe2.1 Notlage �nd hera�sfordernde Sit�ationenDie Notl#ge oder her#usfordernde Situ#tionmuss bereits n#chvollziehb#r eingetreten sein. Der_dieAntr#gsteller_in muss gl#ubh#ft m#chen ko ̈nnen, d#ss der Eintritt der Ereignisse, welche dieNotl#ge oder her#usfordernde Situ#tion verurs#cht h#ben, nicht l# ̈nger #ls 6 Mon#te zuru ̈ckliegenoder es #uf Grund der derzeitigen Situ#tion nicht mo ̈glich ist, diese zu verbessern. Die Notl#ge oderher#usfordernde Situ#tion muss ohne Verschulden des_der Antr#gsteller_in #ufgetreten sein. DieNotl#ge oder her#usfordernde Situ#tion muss det#illiert #ngegeben und belegt werden.
2.2 Soziale BedürftigkeitM#ßgebend für sozi#le Bedürftigkeit im Sinne dieser Richtlinien ist d#s Einkommen des H#ush#lts,die H#ush#ltsgröße und der F#milienst#nd der_s Antr#gsteller_in. Außerdem wird die Ein- undAusg#benrechnung und d#s vorh#ndene Vermögen des H#ush#lts berücksichtigt.
2.3 St�di�mEs müssen folgende Kriterien #n d#s Studium erfüllt sein. Inskription eines ordentlichen Studiums #n der TU Wien. Es besteht keine Beurl#ubung. Der Studienfortschritt des ges#mten Studiums soll der Studiend#uer #ngemessen sein.
Es werden Anträge bevorzugt beh#ndelt bei denen eines der folgenden Kriterien erfüllt ist. Ein Studienerfolg von mindestens 16 ECTS oder 8 Semesterwochenstunden in den letzten365 T#gen für Lehrver#nst#ltungen, die für d#s jeweilige H#uptstudiumbenötigt werden. Es besteht n#chweislich ein #ufrechtes Betreuungsverhältnis durch eine_nM#ster#rbeits-oder Dissert#tionsbetreuer_in.
Anrechnungen #us Vorstudien ko ̈nnen nicht #ls Leistungsn#chweis her#ngezogen werden. Gru ̈ndefu ̈r einen unter diesen Vorg#ben liegenden Studienerfolg oder eine l#nge Studienzeit, wie zB einerst kürzlich begonnenes Studium, Schw#ngersch#ft, Mutterschutz, Kindererziehungszeiten,
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Berufst# ̈tigkeit über der Geringfügigkeitsgrenze, Kr#nkheit, Pflege von Angeho ̈rigen, eineBehinderung oder #ndere un#bwendb#re Ereignisse ko ̈nnen beru ̈cksichtigt werden.2.4 Wohnsit�ationDer Wohnsitz liegt vorzugsweise nicht bei den Eltern, Verw#ndten, bei #nderen zum Unterh#ltverpflichteten Personen oder in Einrichtungen von Institutionen (Heimen) bei denen eineGrundversorgung besteht. F#lls eine #usreichende Grundversorgung besteht, k#nn der Antr#g#bgelehnt werden.
2.5 Ha�shaltDie H#ush#ltsgröße wird berücksichtigt. Als H#ush#lt im Sinn dieser Richtlinien gelten Studierende,die mit Ehep#rtner_in, mit eingetr#genem_er P#rtner_in oder mit Personen, denen gegenu ̈ber eineUnterh#ltsverpflichtung besteht (zB Kinder) zus#mmen wohnen. Nur der_die Antr#gssteller_inmuss studieren.
3. Finanzielle Sit�ationDie fin#nzielle Situ#tion des_r Studierenden wird im Kontext betr#chtet um ein schlüssigesGes#mtbild zu erh#lten. Die Ges#mtsitu#tion soll einem studentischen Lebensstil entsprechen.
3.1 EinnahmenAls Einn#hmen im Sinne dieser Richtlinien gelten #lle in die H#ush#ltsk#sse fließenden Gelder wiezB Löhne, Gehälter, Arbeitslosengeld, Notst#ndshilfe, Kr#nkengeld, Pensionen,Unterh#ltsz#hlungen, Kinderbetreuungsgeld, erh#ltene B#rz#hlungen, diverse Beihilfen odersonstige Zuwendungen von Eltern, #nderen Verw#ndten und Go ̈nner_innen. Bei Ehen undeingetr#genen P#rtnersch#ften werden #uch die Einn#hmen des_der P#rtners_in berücksichtigt.D#s Einkommen muss #ngegeben und belegt werden.
Wenn #us dem Antr#g hervorgeht, d#ss der Großteil der fin#nziellen Tr#ns#ktionen des_derAntr#gsteller_in nicht u ̈ber sein_ihr Konto durchgefu ̈hrt wird, werden die Einkünfte geschätzt.Wohnt der_die Studierende mietfrei werden die Kosten fu ̈r Wohnen #ls Unterstu ̈tzung verst#nden.Amtlich vorzuweisende Geldsummen für Vis# und zweckgebundene Gelder (zB Pflegegeld) werdennicht #ls Einn#hmen oder Vermögen verst#nden.
3.2 Ersparnisse �nd VermögenErsp#rnisse und Vermögen müssen #ngegeben und #uf Anfr#ge belegt werden. Es gelten dieVermögensfreigrenzen der Mindestsicherung im Bundesl#nd Wien (oder einer äquiv#lentenN#chfolgerin dieser Sozi#lhilfe).
3.3 La�fende A�sgabenFolgende l#ufende Ausg#ben pro Mon#t werden berücksichtigt. Die Ausg#ben müssen #ngegebenund belegt werden. Ausg#ben und die volle Höhe der Ausg#ben werden nur berücksichtigt, wennsie einem studentischen Lebensstil entsprechen.
Monatliche A�sgaben
Wohnen: Miete, Energie (Strom, G#s), H#ush#ltsversicherung
Lebenserh#ltung: Ernährung, Körperpflege, Kleidung
Telekommunik#tion: Internet, H#ndy, GIS
Sozi#lversicherung ÖGK
F#hrtkosten (#liquot pro Mon#t)
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Studienm#teri#l
ÖH- und Studienbeitr#g (#liquot pro Mon#t)
Medik#mente und Heilbehelfe
Kinderbetreuung
Amtliche Gebühren (zB für Vis#; #liquot pro Mon#t)
Unterh#ltsz#hlungen
Priv#te Zus#tzversicherungen bleiben unberücksichtigt. ÖH- und Studienbeitr#g werden #liquot #uf6 Mon#te #ufgeteilt. F#hrtkosten und #mtliche Gebühren werden je n#ch T#rifgültigkeit #liquot#ufgeteilt.
3.4 Einmalige oder zeitlich begrenzte A�sgabenFolgende einm#lige oder zeitlich begrenzte Ausg#ben werden berücksichtigt. Ausg#ben müssen#ngegeben und belegt werden. Ausg#ben und die volle Höhe der Ausg#ben werden nurberücksichtigt, wenn sie einem studentischen Lebensstil entsprechen.
Einmalige oder zeitlich begrenzte A�sgaben
Einm#lz#hlungen zB Begräbniskosten, Heilbehelfe, W#schm#schine Rep#r#tur,...
Ther#pien zB Leg#sthenietr#ining, Psychother#pie, Physiother#pie,...Schulden
Einm#lige Ausg#ben werden #uf 6 Mon#te #ufgeteilt. Schulden werden nur bei #usreichenderBegründung und Verhältnismäßigkeit berücksichtigt.
4. KostenplanDer_die Antr#gsteller_in erstellt einen Kostenpl#n von bereits getätigten oder gepl#nten Ausg#ben,die #us den Mitteln der Studien-Erfolgs-Hilfe bestritten werden sollen. Bereits getätigte Ausg#bensind mit einer Rechnung zu belegen. Für gepl#nte Ausg#ben ist ein Angebot beizulegen.
5. Antragstell�ngDer_die Antr#gsteller_in muss einen Antrag a�f Vergabe von Mitteln der St�dien-Erfolgs-Hilfew#hrheitsgemäß #usfüllen. Dieser ist digit#l #uf https://ht�.at/fonds zu finden. Pro Fisk#lj#hr(1. Juli bis 30. Juni) und Kommissionstermin k#nn nur ein Antr#g positiv bewilligt werden. Es isteine eidesst#ttliche Erklärung über die Richtigkeit der Ang#ben #bzulegen. F#lsche Ang#ben undnicht w#hrheitsgetreue D#rstellungen können zu einer Ablehnung des Antr#ges führen.
6. Pla�sibilitätsprüf�ngDer Antr#g wird einer Pl#usibilitätsprüfung unterzogen. Hält er dieser nicht St#nd, werden vondem_der Antr#gsteller_in weitere Erklärungen und Unterl#gen eingefordert. Bei Bed#rf wird einAuszug #ller Konten und Sp#rbücher des H#ush#lts des #ktuellen und der letzten drei Mon#tegefordert.
7. Höhe der A�sschütt�ngDie Höhe der Ausschüttung b#siert #uf den im Antr#g #ngeben und den beigelegten Unterl#gen. Eswerden m#xim#l Mittel in Höhe bereits getätigter oder gepl#nter Ausg#ben lt Kostenpl#n#usgeschüttet. Bei notwendigen regelmäßigen Ausg#ben (zB Miete, Energie,Lebenserh#ltungskosten) wird ein #ngemessener Zuschuss gewährt. Die Kommission behält sichd#s Recht vor, den Kostenpl#n vollständig oder teilweise zu genehmigen. Die M#xim#l#usschüttung

https://htu.at/fonds
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pro Antr#gssteller_in und Antr#g beträgt die #ktuelle Mindestsicherung im Bundesl#nd Wien fürAlleinstehende (oder eine äquiv#lente N#chfolgerin dieser Sozi#lhilfe) für zwei Mon#te.
8. Zweckbind�ng der Mittel der St�dien-Erfolgs-Hilfe, Rückzahl�ng �nd Eval�ier�ngDie Mittel der Studien-Erfolgs-Hilfe sind zweckgebunden und lt Aufl#gen der Kommission zurLinderung der Notl#ge zu verwenden. Eingereichte Rechnungen werden entweder direkt beglichenum die Zweckbindung zu g#r#ntieren oder der_die Antr#gsteller_in muss innerh#lb einer gesetztenFrist n#chweisen, d#ss dieMittel für eben diesen Zweck verwendet wurden. Gen#uso k#nn verl#ngtwerden, den Studienfortschritt zu einem späteren Zeitpunkt erneut n#chzuweisen.
Sollte ein N#chweis unterl#ssen werden, werden die #usgez#hlten Mittel der Studien-Erfolgs-Hilfezurückgefordert, für die kein entsprechender N#chweis vorliegt, und rechtliche Schrittevorbeh#lten. Sollten Mittel durch unw#hre Ang#ben erschlichen werden, werden die #usgez#hltenMittel der Studien-Erfolgs-Hilfe zurückgefordert und rechtliche Schritte vorbeh#lten. Sol#nge eineRückforderung nicht vollständig beglichen ist, besteht eine Sperre für zukünftigeMittel der Studien-Erfolgs-Hilfe.
Der_die Antr#gsteller_in nimmt zu einem späteren Zeitpunkt verpflichtend #n einer Ev#luierungteil, in der festgestellt wird ob die Notl#ge oder her#usfordernde Situ#tion beseitigt werden konnteoder weitere Hilfs#ngebote empfohlen werden können.
9. Mod�s der VergabeEs sind mindestens zwei Ausz#hlungstermine pro J#hr vorgesehen, einer im Wintersemester undeiner im Sommersemester.
Die Ansuchen um Unterstützung #us der Studien-Erfolgs-Hilfe werden von den Studien-Erfolgs-Hilfe-S#chbe#rbeiter_innen der HTU Wien geprüft und verw#ltet. Über die Verg#be der Mittelentscheidet eine Kommission, d#s sich #us jeweils einem Mitglied der S#chbe#rbeiter_innen derStudien-Erfolgs-Hilfe, des Vorsitzes der HTU und der_n Referent_in des Refer#ts für Sozi#lpolitik,der_n Referent_in des Refer#ts für #usländische Studierende, der_n Referent_in des Refer#ts fürB#rrierefreiheit und einer vom Rektor#t der Technischen Universität Wien ents#ndten Personzus#mmensetzt. Die Kommission entscheidet #uf Grundl#ge der Richtlinien, Ang#ben im Antr#g,der Begründung der Notl#ge oder her#usfordernden Situ#tion und der beigelegten Unterl#gen. DieAbstimmung erfolgt n#ch der Geschäftsordnung der TU Wien. Die Kommission und dieUniversitätsvertretung der HTU Wien sind jedenf#lls berechtigt die Richtlinien der Studien-Erfolgs-Hilfe #nzup#ssen um zeitgemäße Entscheidungen zu ermöglichen. Insbesondere wird d#sSupplement zur Beschlusss#mmlung #ktuell geh#lten.
Über die Entscheidung der Verg#be der Mittel der Studien-Erfolgs-Hilfe werden dieAntr#gsteller_innen per Em#il informiert. Der Antr#g k#nn bis zur erfolgten Ausz#hlungzurückgezogen werden. Bei Rückzug von Seiten des_der Antr#gsteller_n besteht keine W#rtefristzur neuerlichen Einreichung eines Antr#ges bei der nächsten Kommission.
Dem Vorsitz der HTUWien oder dem_r Wirtsch#ftsreferent_in ist es vorbeh#lten, bei offensichtlichfehlerh#ft gestellten Antr# ̈gen die Ausz#hlung der Fo ̈rderung zu verweigern. Pro Fisk#lj#hr wird jen#ch fin#nziellenMo ̈glichkeiten der HTU und TUWien und demBed#rf ein Betr#g budgetiert. Solltenmehr Antr# ̈ge gestellt werden, #ls #usbez#hlt werden ko ̈nnen, so wird die Ausz#hlung proAntr#gsteller_in sk#liert. Die Ausz#hlung erfolgt per Überweisung und #ls Einm#lz#hlung. Im
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eigenen Interesse sollte bei Überweisung ein österreichisches Konto mit IBAN und BIC/SWIFT Codes#ngegebenwerden. Etw#ige B#nkspesen fu ̈r Ausl#ndsu ̈berweisungen sind von dem_r Empf# ̈nger_inzu tr#gen.
10. Rechtsanspr�chAuf die Verg#be von Mitteln der Studien-Erfolgs-Hilfe besteht kein Rechts#nspruch.
11. Datensch�tzDie D#tenschutzerklärung steht unter https://htu.#t/d#tenschutzerkl#erung zur Verfügung.
12. InkrafttretenDiese Richtlinien treten mit 01.03.2025 in Kr#ft.

https://htu.at/datenschutzerklaerung
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S�pplement z�r Beschl�sssamml�ng der Kommission
Dieses Dokument dient der Tr#nsp#renz und N#chvollziehb#rkeit der Beurteilung von Anträgen.

1. Diemaximale A�szahl�ngss�mme im Jahr 2025 beträgt gerundet 2418 Euro.
2. Richtwerte für Einkommen �nd A�sgaben sind die Referenzbudgets der D#chorg#nis#tion

der st##tlich #nerk#nnten Schuldenber#tungen (#sb), Ausz#hlungsbeträge der
Mindestsicherung in Wien und die Armutsgefährdungsschwelle.

3. A�sgaben für Kinder von Studierenden können bis zu 36% der M#xim#lsumme ohne
N#chweis be#ntr#gt werden. Im Jahr 2025 beträgt dieser Betr#g gerundet 870 Euro. Es
muss n#chgewiesen werden, d#ss es sich um eigene Kinder h#ndelt und sie im gleichen
H#ush#lt wohnen. Begründet wird dies durch die generell erhöhten Kosten für Kinder.

4. Der ÖH-Beitrag wird nicht gefördert, sehr wohl #ber der Studienbeitr#g.
5. Eigenmittelnachweise für Visa werden nicht übernommen, sehr wohl #ber der

Studienbeitr#g.
6. Die Kosten für die Ansch#ffung eines für das St�di�m notwendigen Laptops oder eines

#nderen vergleichb#ren Endgeräts werden m#xim#l mit der gerundeten Höhe des
doppelten Studienbeitr#ges (inkl. ÖH-Beitr#g, im J#hr 2025: 750 Euro) gefördert.

7. Ausg#ben für Psychotherapie �nd Physiotherapie werden zu m#xim#l 50% übernommen.8. Zahnspangen werden nicht gefördert.


